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Informationsfreiheit: Antrag vom 19. April 2019 an den Südwestdeutschen Rundfunk

Ihr Schreiben vom 06. August 2019 („FragDenStaat.de #132339“)

Sehr geehrter Herr ██████,

Sie haben sich bei uns darüber beschwert, dass Ihr Informationsfreiheitsantrag vom 

19. April 2019 den Südwestdeutschen Rundfunk nicht entsprechend den gesetzli-

chen Vorgaben des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG) bearbeitet worden

wäre. Sie hatten Fragen zur Datenverarbeitung für den Beitragsservice von ARD, 

ZDF und Deutschlandradio gestellt.

Das LIFG erlaubt grundsätzlich den Zugang zu amtlichen Informationen, sofern der

Anwendungsbereich eröffnet und die gesetzlichen Ausnahmeregelungen (sog. Aus-

schlussgründe) nicht einschlägig sind.

Amtliche Informationen sind nach § 3 Nr. 3 LIFG „jede bei einer informationspflichti-

gen Stelle bereits vorhandene, amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung“. Die 

Aufzeichnung erfordert eine Verkörperung der Information.

Für einen Anspruch nach LIFG müssen Sie nach bestimmten amtlichen Informatio-

nen Fragen, die z.B. in Dokumenten verkörpert sind. Rechtsfragen, wie „Aus wel-

chem Grund ist das Widerspruchsrecht nicht vorgesehen?“, sind nicht vom LIFG um-

fasst.
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Der Anwendungsbereich des LIFG ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 LIFG bei öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten beschränkt auf die Wahrnehmung von Aufgaben der 

öffentlichen Verwaltung und dies auch staatsvertraglich geregelt ist. Nach der Geset-

zesbegründung des LIFG wahrt dies die Rundfunkfreiheit. (vgl. Gesetzesbegründung 

zum LIFG, LReg LT-Drs. 15/7220, Seite 61 – abrufbar unter: https://www.landtag-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/ Drucksa-

chen/7000/15_7720_D.pdf#page=61). 

 

Da bislang keine staatsvertragliche Regelung hierzu getroffen wurde (vgl. Sicko in 

Debus, Handkommentar Informationszugangsrecht Baden-Württemberg, § 2 LIFG, 

Rn. 52), findet das LIFG momentan gegenüber öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten keine Anwendung. 

Sie haben deshalb kein Anspruch nach LIFG gegenüber dem Südwestdeutschen 

Rundfunk. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
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